
Tübinger und RotLenburger

Zn telligenz-
Blatt.

Im Verlag bei Will ). Hemr . Schramm.

Nro. 6. Montag den 21. Januar 1822.

Amtliche Bekanntmachungen.
Obcramt Tübingen.

Tübingen. (An die Ortövorstehcr . )
Nach einem Erlasse der König !. KreiSregie»
rung hat der Graf von Arenöberg als Inn-
Haber der kdnigl . würrrembergis -chen Stahl»
und Stahl - Waaren - Fabrik zu Liebcnzcll
um Ertheilung eines Patents zum ausschließ¬
lichen Verkauf einer angeblich von iiM er¬
fundenen neuen ( goldähnlichen ) Merall -Com»
Position gebeten . Bey vorgcnommcncr Prü¬
fung dieser Composftion in Bezug auf den
hauöwirthschafilichen Gebrauch , hat sich aber
ergeben , daß dieselbe bey davon verfertigten
Geräthschaften , welche zum Geniesrn , Auf
bewahren und Kochen der Speisen bestimmt
fftid , entschieden nachrhiilig auf die Gesund¬
heit einwirke , indem das Kupfer dieser
Compositivn sehr leicht durch alle Arten von
Warmen , die damit in Berührung kommen,
anfgeldser wird , auch neben dem Kupfer
noch ein anderes , der Gesundheit uachtheili»
ges Metall in dieser Compositio » zu liegen
scheint.

Sc . Majestät der König bat daher zu be¬
fehlen geruhet , daß der Verkauf und Ge¬
brauch jener Fabrikate , soweit sie zu eben

gedachten hauswirthschafrlichcn Zwecken be»
stimmt sind , aus das strengste verboten wer¬
den solle. Die Verwendung dieses gräflich-
Arensbergischen Metalle » bleibt daher nur
auf solche Geräthschaften beschränkt , welche
nicht , wie z . B . Eß - und Thce - Löffel,
Messer und ' Gabeln , Teller und anderes
Küchengeschirr , zum Zubereiren , Aufbewah¬
ren , und Genieftn von Speisen , sondern zu
anderem Gebrauche bestimmt sind , z. B.
Leuchtern , Knöpfen , Schnallen , Sporen,
Pferdsgcschirren , Degen - und Sabelheften,
Möbels , Ketten und dergleichen.

Diese Verordnung haben die Ortsvorste¬
her sogleich öffentlich bekannt zu machen,
aus den Verkauf dieses Metalls , so weit er
durch jene verboten ist , genau fahnden zu
lassen , die zum Verkauf ausgebotcnc Waaren
wegzunehmcn und sie mit Bericht an das
Oberamt einzusenden.

Den 17 . Januar 1322.
K . Oberamt.

Tübingen. (An die OrtSvorsteher . )
Da sowohl auS gesundhcilS - polizeilichen
Gründen , als auch wegen möglichen Be¬
trugs beim Salz Verkauf den Koch - Salz-
Verschleussern der Verkauf des Vieh« Salzes
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bisher nicht gestattet , diese Anordnung aber
nur in der Gegend von Hall und Sulz de»
kannt war , die neuerliche Vermehrung der
Salinen « Neben - Produkte hingegen die all¬
gemeine Bekanntmachung jr >>rS Verbotts er¬
fordere ; so wird sämtlichen Ortsvorstrhern dcS
disseikigen Oberamts der Auftrag errheilt , den
— in Folge der Verordnung vom 20 . Febr.
18 ^ 4 . Staats - und RegicrnngS » Blakt rc.
,814 - pag . Zi - von den Gemeinden ausge¬
stellte » und von dem Obcramre verpflichteten
dermaligen und künftigen Verschleuffern deS
Koch - Salze - zu eröffnen , dag lezteren nicht
gestartet werden könne , zugleich andere Sa¬
line » . Produkte z. B . Viehsalz , Tungsalz,
Salzsteine , Pfannenschieftr » Dornschlag,
Haalbözig rc. im Handel zu führen.

Im UebcrtrctungSfall ist denselben der
Verschluß des Kochsalzes abzunehmcn und
hinsichtlich der Bestrafung wird durch das
Obcramt von Polizriwegen eingeschritten
werden.

Tübingen den 17 . Januar 1822.
K . Oberamt.

Oberamt Rottenburg.
R 0 tt « nburg. (Die Berichtigung der

heurigen RekrutirungS - Listen , Prüfung der
Befreiungs - Gründe und Loosziehung betr .)

Den Or ts - Vorstehern des hiesigen Ober-
Amt ? wird hiemit folgendes zur pünktlichen
Nachachtung bekannt gemacht.

Am Montag den 4 . Februar dieses Jahrs
Vormittags um 8 Uhr wird man mit Be¬
richtigung der heurigen Rekrutirungs . Listen
und Prüfung der Befreiung - » Gründe auf
dem hiesigen Rathhause den Anfang wachen,
wobei die ersten Orts - Vorsteher von Rotten¬
burg , Bühl , Kiebingen , Hirschau , Hailfin-
gen , Hemmendorf , Hirrlingei, , Ktttjngen,

Frommenhausen , Ergenzmgm , Nftdernau, Di«
Obernau , Nellingsheim , Remmjngsheim, fehl . !
Seebronn , Schwalldorf . Weiler , Wcudels » , vorneh
heim , Wolftnhausen und Wurmlingen , und bücher
am Dienstag , den Z . Februar Vormittags und d«
8 Uhr "die Schuldheissen von Bodelshausen, auch v
Mbffingen, " Oeschingen , Ofterdingen und beu we
Thalheim mit ihren RekrutirungS » Listen und
den sammtlichen in denselben anfgenommenen

Rot

Militärpflichtigen zu erscheinen haben. z

Die Verhandlung beginnt an jedem Tag Tü
pünktlich Voriuittags um 8 Uhr,daher erwartet Da in
wird , daß die OrtS -Vorsteher um diese Stunde deS Köi
zuvcrlaßig mit ihren Mannschaften cintreffen. im Ber

Die Herbeyschaffung der abwesenden Mi« „0
litarpflichligen haben sich die Orts - Borste« „v!
her besonders angelegen seyn zu lassen und „ih
deren Eltern und Pfleger auf die Folgen des „ih
Nichterscheinens aufmerksam zu machen. „a>
auch denjenigen , die wegen Berufs oder Fa»
milicn » Verhältnisse eine Befreiung von der

„UI

„al
Aushebung nach dem Gesez ansprechenwollen. „C
aufzugcben , daß sie sich bis dahin mit den von den
erforderlichen Zeugnissen , Taufscheinen rc» L ber ,3
versehen , und solche bc» Prüfung ihrer Be« Königl.
srei'ungS - Gründe in gehöriger Ordnung vot» angenon
legen sollen . Unmittelbar nach diesem Geschäft daß
wird am Dienstag den Z - Februar die LovS» a «g
ziehung auf dem Nachhause vor sich gehen. meh
welcher alle Militärpflichtige persönlich an» heit
wohnen müssen . Für dir Abwesende haben köm
die Eltern und Pfleger zu erscheinen , und zu so werde
losen . Den 4 . Januar 1822. Dekrets

K . Oberamt. 8 . Janv
Rottenburg. (An die Ortsvorsteher . )

Man hat schon einigemal wahrgenvmmen,
Tübit

daß bei dem Impfen der Kinder keine Ur» Ob
kunds Personen beigezogen und öfters von Rot
denselben die Jmpfbücher nicht unterschritt
bm mrd ^n»

Nachdrni



D !e Ortsvorsteher erhalten daher den Be¬
fehl . den Aerzten , welche die Impfungen
vornehmen , neben den Führern der Impf«
bücher auch Urkunde Personen bchugeben,
und dafür zu sorgen , daß die Jmpfdücher
auch vorschriftsmäßig von leztern unterschrie¬
be » werden.

Rolienburg den r6 . Januar 1822.
K . Oberamt.

Oberamtsgericht Tübingen.
Tübingen . ( An die Ortsvorsteher . )

Da In Gemäßheit Erlasses des Civil - ScnarS
des Königl . Ober » Tribunals vom 17 . v. M.
im Betreff der Frager

„ob den seit dem französische » Feldzuge
„von 1814 « vermißten Soldaten bis in
„ihr 7osteS Jahr bey Erbschaften , dir
„ihnen erst seitdem 2 . August 1817«
„eingefallen , eine Portion zn berechnen
„und deshalb von den übrigen Erben
„als Empfängern solcher Erbtheile,
„Caution zu leisten sey,"

von dem gedachten Civil » Senat des Könlgl»
Ober » Tribunals sowohl , als auch von dem
Königl . Justiz - Ministerium der Grundsatz
angenommen worden ist,

daß den vermißten und gesezlkch für Tobt
angenommenen Soldaten keine Erbschaft
mehr aiifalle , folglich auch keine Sicher¬
heitsleistung hierüber auferlcgr werden
könne;

so werden hievon die OrtsvorständS ' zufolge
Dekrets des Königlichen Gerichtshofs vom
8 . Januar in Kenntniß gesetzt.

Tübingen den 19 . Januar 1822.
K . OberamtSgerichv.

Oberamtsgericht Rotten brrrg.
Rotten  bürg . ( Gannt - Liquidation .)

Nachdem nun das Rechnungs - Wesen deS

entwichenen Amtspflegrrs und Stadtburger»
meisierS Xaver Glückher dahier ins Reine
gebracht ist , ergeben sich bei leinen in Ver¬
waltung gehabten Casscn bedeutende Reste,
so baß das vorhandene Vermögen bei wei¬
tem nicht zu Dekuug derselben und der übri»
gen Schulden hinreicht , weßwegen gegen dir
Glückhcr ' sche Masse der Gannt oberamrSgc»
richtlich erkannt worden ist.

An Vornahme der Gannt - Liquidation-
Handlung und deS Versuchs eines Nachlaß,
Vergleichs ist Donnerstag der 28 . Februar
d. I . festgesczt , an welchem Tage alle die¬
jenige , welche aus irgend einem Grunde an

die Glückher ' sche Masse eine Ansprache rä¬
chen , Morgen « 8 Uhr auf der hiesigen Ober»
amtS - Gerichts - Canzley in Person , oder
durch gehörig bevollmächtigte Sachwalter zu
erscheinen , ihre Forderungen rechtsgenüglich
zu liquidiren , und sich über eine gütliche Ue-
bereinkunsl zu erklären , oder dieses auf
schriftlichem Weg « durch Einsendung voll¬
ständiger Liquidalions - Recesse zu thun ha¬
ben , indem gegen diejenige — welche unter¬
lassen , bei dieser Verhandlung ihre Ansprü¬
che zu liquidiren . am End ; derselben der
Ausschluß von der gegenwärtigen Masse aus¬
gesprochen werden wird.

Zugleich wird der abwesende AmtSvfleger
Xaver Glücktzrr aufgesordert , sich bei dieser
Verhandlung einrusindcn , die hieben nbkhig
werdenden Aufschlüsse zu errhcilen , ^und das
weiter in der Sache zu beschli<ssendcn gewär¬
tig zuseyn . Die Schultheissenämterhabeudie¬
ses allgemein bekannt zu machen.

Den 14 . Januar 1822.
K . OberamtSge icht.

Kiebingen,  Königl . Oberamts - Ge¬
richt Rottenburg . Gegen den Bürger und



T -rglöhner , Johann Georg Balm , zu Kie¬
bingen , ist das Bannt - Verfahren erkannt,
und c,' ist zur Li.znioan'on der Schulden des¬
selben auf Montag den 25 . Februar d. I.
Tagfahrr anderüunik worden . Es werden da¬
her alle diejenigen , weiche an gedachten
Balm auS irgend einem Grunde eine Forde¬
rung machen zu können glauben , hicmit
aufgefordert , an oben erwähntem Tage,
Morgens 8 Uhr , auf dem Rarhhauö zu
Kiebingen ihre Forderungen in Person oder
durch gehörig bevollmächtigte Sachwalter,
oder auch schriftlich cinzutlagen und zu er¬

weisen, und sich zugleich wegen eines Borg»
oder Nachlaß « Vergleiches zu erklären. Die¬

jenigen , welche dieser Aufforderung nicht Fol¬
ge leisten . werden durch das — - in einer der
Erste » nach der LiguidationS » Verhandlung
statt findenden oberami -gerichti. Sizung
auszusprcchenLen Erkennlniß von der Masse
ausgeschlossen werden.

Den i 8. Januar 1822.
K . OberamtSgerkcht.

OberamtSgerkcht Nagold.
Nagold.  Die Gemeinde Oberthaiheim,

dkffeirigen Bezirks , hat die Erlaubnis ; er¬
halten , daS in einem ganz verworrenen Zu,
stand sich befindliche Unrerpsandsduch er,
neuern lassen zu dürfen . Es werden daher
alle diejenige, welche Psandschafis — oder
andere dingliche Rechte auf irgend einem

liegenden Gut zu Oberthalheim bcsizen. hie-
mit aufgeftrdert , die betreffende Urkunde»
hierüber entweder im Oftginal — oder in

beglaubigter Abschrift innerhalb der uner-
strecklichen Frist von yo Tagen der hiesigen
Stadt !chreiberei um so mehr einzusenden, als

sonsten nach Vrrfinß dieser Frist bei dem in

kurzer Aeir beginnenden Geschäft sich jeder —

die durch etwaigen Verzug für ihn entstehende
Nachkveile selbst zuzuschreiben har.

Den 16 . Januar 1822.
K. ObcramtSgcrrcht»

Bekanntmachungen.
Unterzeichneter macht hiemik die geziemen¬

de Anzeige , daß nächsten Donnerstag al¬
ben io . d. M . zum isten mal , und so
alle Donnerstage und Sonntage die ganze
Fastnacht hindurch , in seinem Gasthause
ein öffentlicher Ball gegeben werde. Der
Anfang ist Mittag um i Uhr . Er ein,
pfiehlr sich bestens mit guter und schnellesier
Bedienung.

Schloß- Wirth und Gastgeber
Raidt in Bühl.

Wöchentliche Frucht - Fleisch- und
Brod -Preißc.

In Tübingen,
am i8- Jan . i822.

F r u ch t - P r e i ß e.
Dinkel 1 Schfl . rsi . 12kr . Zfl. 49kr . 5fl.
Haber 1 Schfl . sflNgkr . rsi .g^ kr.Afl.
K-rnen 1 Sri . 7 fl. 4 kr. Haber
Gersten I — 34 k»'« Nocken
Erbsen i — 44 kr. Bohnen zo kr.
Wicken 1 — 28  kr . Linsen 48 kr.

Victualien - Preiße.
Ochsenfleisch iPf. 7 kr.
Rnidfleisch . . i — 5 kr.
Hammelfleisch . 1 — 6 kr.

Schweinfleisch mir Speck -Pf. 7 kr.
— — ohne — i 6 kr.

Kalbfleisch . . 1 —
Brod - Tar.

5 kr.

8 Pfund Kernenbrod . . - 8 kr.
8 — Ruckenbrod » . 16 kr.
r Krerrjkttveck schwer . -Lt . i 4  Qr.
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